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MARKTGEMEINDEAMT    L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 21. Jänner 2004 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr

Die Einladung erfolgte am 08.01.2004 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas

Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker

Gemeindekassier (Finanzreferent): Wilfried Fröhlich

GR. Anton Steiner
GR. Rosana Scheiring

GR. Raimund Krenn
GR. Franz Haas

GR. Bernd Hoffmann
GR. Christine Hubmann

GR. Erich Lang
GR. Matthias Pinter

GR. Gerald Kienreich
GR. 

GR. Dr. Herbert Thaller
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Mag. Hildegard Neckermann
GR. 

Außerdem waren anwesend:

AL DI Roland Lesky

Sylvia Stary

Entschuldigt waren:

Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung des Protokolls vom 15.12.2003

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

7. Präsentation Mediales Erscheinungsbild Marktgemeinde Lannach

8. Flächenwidmungsplanänderung „Gressenberger – Ninaus“

9. ESV Schlieb; Freigabe der finanziellen Mittel

10. Aspahltierungsarbeiten Straße „Am Kaiserberg“; Freigabe der finanziellen Mittel

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, 

AL DI Roland Lesky und Sylvia Stary.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte.

Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass alle Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig.

Pkt. 4) Genehmigung des Protokolls vom 15.12.2003:

GR Scheiring äußert, dass im Protokoll vom 15.12.2003 nicht bei jeder Wortmeldung eines Gemeinderates auch dessen Name angeführt wurde. Als Beispiel hierfür gibt sie den letzten Absatz auf Seite 9 des Protokolls an.

Auch GR Kienreich sagt, dass er zu diesem Punkt eine Wortmeldung hatte, jedoch sein Name nicht niedergeschrieben wurde.

Der Bgm. entgegnet, dass das Protokoll deshalb aber sachlich nicht falsch sei und in Zukunft bei allen Wortmeldungen, sofern diese von wesentlicher Bedeutung sind, die Namen der jeweiligen Gemeinderäte im Protokoll festgehalten werden.

Der Bgm. stellt den Antrag, das Protokoll vom 15.12.2003 zu genehmigen. 

GR Pinter und Vizebgm. Ing. Flecker enthalten sich ihrer Stimme, da sie bei der letzten Sitzung nicht anwesend waren.

Die restlichen 13 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 5) Bericht des Bürgermeisters:
Der Bgm. verliest ein Schreiben des Gemeindebediensteten Josef Schaller, in welchem er sich beim Bürgermeister und bei den Gemeinderäten für seine Überstellung und Beförderung bedankt.

Der Bgm. bringt dem Gemeinderat ein Schreiben von Frau Manuela Valecz hinsichtlich des Ergebnisses der Prüfung des Prüfungsausschusses im Kindergarten Launegg zur Kenntnis. Frau Valecz teilt in oben genanntem Schreiben mit, dass der Inhalt des Erste-Hilfe-Schrankes jährlich von Herrn Dr. Pruckner überprüft wird und vollständig ist, jedoch lediglich der dazugehörige Schrank fehlt.

Als weiteren Punkt verliest der Bgm. in seinem Bericht ein Dankschreiben der FF Lannach hinsichtlich der finanziellen Unterstützung seitens der Marktgemeinde Lannach in Höhe von EUR 2.000,00 anlässlich der 100-Jahr-Feier der FF Lannach sowie für den Ankauf eines neuen Jugendzeltes.

Der Bgm. informiert den Gemeinderat über ein Schreiben der Lannacher Heilmittel GmbH, in welchem sich Frau Dr. Bartenstein bei der Marktgemeinde Lannach für die Zuerkennung einer Betriebsförderung und die Teilrefundierung des Kanalisationsbeitrages für Lagerflächen an die IMF Tertia GmbH bedankt.

Weiters bringt der Bgm. dem Gemeinderat einen Erlass der Steiermärkischen Landesregierung hinsichtlich der Erstellung von Bebauungsplänen und Bebauungsrichtlinien vom 17.12.2003 zur Kenntnis.

Der Bgm. informiert die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass Herr DI Dieter Schoeller, Leiter der Fachabteilung 16B, mit Beginn dieses Jahres in den Ruhestand getreten ist.

Im folgenden Punkt seines Berichtes teilt der Bgm. dem Gemeinderat mit, dass Familie Kuster die freie Gemeindewohnung der Marktgemeinde Lannach nicht beziehen wird, da sie bereits ein Haus in Söding gemietet hat. Ebenso berichtet er darüber, dass er bereits die Umschreibung des Spendenkontos für Familie Kuster veranlasst hat und ihnen somit der Barerlös der Spenden zur Verfügung steht.

Weiters spricht er die beiden freien Gemeindewohnungen an, die zuvor an Frau Schriebl bzw. Herrn Oetschmaier vermietet wurden. Im Zuge der letzten Vorstandssitzung fand eine Besichtigung beider Wohnungen statt, wobei festgestellt wurde, dass bei beiden Wohnungen hohe Sanierungskosten anfallen werden und diese noch nicht vergeben werden können. Ebenfalls wurde vom Gemeindevorstand beschlossen, DI Lesky mit der Ermittlung der genauen Kosten zu beauftragen.

Des Weiteren weist der Bgm. darauf hin, dass Herr Oetschmaier seinen Mietvertrag mit der Marktgemeinde Lannach auflösen möchte, dazu jedoch später ein Dringlichkeitsantrag gestellt werden wird.

GR Ing. Doppelreiter möchte wissen, ob es also tatsächlich nicht zumutbar gewesen wäre, die freie Wohnung an Familie Kuster zu vermieten. Der Bgm. stimmt dem zu.

Der Bgm. teilt den Mitgliedern des Gemeinderates mit, dass es seit 9. Jänner 2004 einen neuen Bürgermeister in der Nachbargemeinde St. Josef gibt, dies ist Herr Franz Lindschinger, welcher auch als Vorstandsmitglied des Reinhaltungsverbandes tätig sein wird.

Abschließend zu seinem Bericht lädt der Bürgermeister die Mitglieder des Gemeinderates zum Eisstockschießen zwischen Gemeinderäte und Bedienstete der Marktgemeinde Lannach ein, welches am Donnerstag, dem 29.01.2004 mit Beginn um 18:00 Uhr beim ESV Hötschdorf stattfinden wird.

Pkt. 6) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:

GR Scheiring fragt an, ob es dem Bgm. bekannt ist, dass die Fa. Saubermacher die Kompostierung in Lannach einstellt.

Der Bgm. entgegnet daraufhin, dass ihm noch nichts darüber mitgeteilt wurde.

Weiters möchte GR Scheiring wissen, wo Lannacher Bürger künftig ihren Grünschnitt abgeben werden, wenn es keine Kompostieranlage mehr gibt.

Der Bgm. antwortet, dass er sich diesbezüglich noch keine Gedanken gemacht hat, da derzeit die Kompostieranlage noch in Betrieb ist.

GR Kienreich teilt dem Bgm. mit, dass er ein Schreiben vom Büro Schöggel über die letzte Sitzung der Steiermärkischen Landesregierung erhalten hat, in welcher die Förderung für den Bau des Seniorenwohnheimes Lannach behandelt wurde.

Gemeindekassier Fröhlich informiert, dass in den Medien über die Lannacher Heilmittel GmbH berichtet wurde, welche einen Auftrag aus Deutschland erhielt, die Bevölkerung mit Jodtabletten zu versorgen. Er ist der Meinung, dass auch die Einsatzzentren der Marktgemeinde Lannach, wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder die Freiwilligen Feuerwehren mit diesen Tabletten ausgestattet werden sollten. Er schlägt vor, das Unternehmen um eine Spende bzw. Förderung der Jodtabletten zu ersuchen.

Der Bgm. äußert daraufhin, dass Kalium-Jodid-Tabletten auch für Österreich hergestellt werden und im Notfall eine Versorgung der Bevölkerung mit diesen Tabletten binnen kürzester Zeit durchgeführt werden kann.

GR Steiner erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen in der Gerichtssache Preschan und Flächenwidmungsplan Hornich.

In seiner zweiten Anfrage möchte er wissen, welche Abstände gesetzmäßig zwischen Neubauten und öffentlichen Straßen vorgeschrieben sind, wer etwaige Ausnahmen beschließt und von wem die Abstände letztendlich kontrolliert werden.

Gemeindekassier Fröhlich berichtet, dass sich bei der Bahnübersetzung in Lannach starke Unebenheiten zeigen, da sich entweder der Gleiskörper setzt oder der Asphalt steigt. Er fragt an, ob für die Behebung dieser Schäden die Marktgemeinde Lannach oder die GKE verantwortlich ist.

Der Bgm. entgegnet daraufhin, dass auch er diese Veränderungen an der Bahnübersetzung bereits bemerkt hat und, dass in Absprache mit der GKE eine Sanierung vorgenommen werden muss. 

Zur ersten Anfrage von GR Steiner teilt der Bgm. mit, dass zum Fall Fa. Preschan – Marktgemeinde Lannach ein Dringlichkeitsantrag vorgesehen ist.

Bezüglich Angelegenheit Ing. Hornich antwortet der Bgm., dass das Verfahren noch anhängig ist.

Zur zweiten Anfrage von GR Steiner äußert DI Lesky, dass die üblichen Abstände laut Baugesetz nicht für Gebäude gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen gelten. Die Abstandsregelung ist immer in Abstimmung mit dem vorherrschenden Straßen- Orts- und Landschaftsbild zu sehen. Kontrolliert werden diese Abstände im Zuge der Benützungsbewilligung.

GR Steiner entgegnet daraufhin, dass der Gemeinderat einen Ausnahmefall zu beschließen hatte. Es handelte sich dabei um den Bau eines Carports in der Neuwiesenstraße, wo der Mindestabstand nicht eingehalten wurde.

DI Lesky antwortet, dass die Abstandsregelung nur für Gebäude gilt und ein Carport meist keinen Gebäudecharakter aufweist. 

GR Scheiring bezieht sich auf ihre Anfrage vom Vorjahr, in welcher sie eine mögliche Verkehrsentschärfung in der Dobler Straße im Bereich der Bushaltestellen vorgeschlagen hat, da sich dort oft sehr viele Kinder aufhalten.

Der Bgm. antwortet, dass in diesem Bereich ohnehin schon eine 30-km/h Beschränkung vorherrscht und das Grundstück, auf denen eventuell Buswartehäuser errichtet werden könnten, Privatgrund ist und diesbezüglich mit den Grundeigentümern noch nicht Kontakt aufgenommen wurde.

GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich, ob die Geschwindigkeitsbeschränkung in diesem Gebiet vollziehbar ist. Weiters meint er, dass sich in der Hauptstraße eine Verkehrstafel befindet, die den Vorschriften nicht entspricht.

DI Lesky teilt mit, dass sich ab Jänner dieses Jahres die Bestimmungen geändert haben und aufgrund dessen einige Verkehrstafeln im Gemeindegebiet Lannach getauscht werden müssen.

Nachstehende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:

Bgm.: „Gerichtsverfahren Marktgemeinde Lannach – Fa. Preschan“

Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Kündigung Gemeindewohnung Kaiserbergstraße 19, Oetschmaier – vorzeitige Auflösung des Mietvertrages“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. fragt den Gemeinderat, ob es noch weitere Dringlichkeitsanträge gibt. Daraufhin antwortet Gemeindekassier Fröhlich, dass er noch 3 Dringlichkeitsanträge vorschlagen möchte:

„Umbesetzung Mitgliederversammlung Reinhaltungsverband“

Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der zweite Dringlichkeitsantrag von Gemeindekassier Fröhlich lautet „Durchgehende Tagesbetreuung der Schulkinder in den Ferienmonaten“. 

Zu diesem Antrag entgegnet der Bgm., dass dieses Thema zuerst vorbesprochen werden müsste, eventuell einem Ausschuss zur Behandlung zugeführt werden sollte und erst dann im Gemeinderat beschlossen werden kann. Weiters ist es noch nicht eindeutig abgeklärt, inwieweit eine Weiterführung der Betreuung in den Ferienmonaten aus rechtlicher Sicht überhaupt möglich ist. Er teilt dem Gemeinderat mit, dass die Schülernachmittagsbetreuung derzeit in Form einer Ganztagesschule stattfindet und eine Weiterführung der Betreuung in der Ferienzeit nicht ohne Rücksprache mit der Steiermärkischen Landesregierung eingeführt werden darf. Weiters berichtet er, dass dieses Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt wird.

Daraufhin zieht Gemeindekassier Fröhlich seinen Antrag zurück.

Der dritte Dringlichkeitsantrag lautet „Ferialarbeit für Schüler und Studenten“. – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 7) Präsentation Mediales Erscheinungsbild Marktgemeinde Lannach:

Der Bgm. berichtet, dass zu diesem Tagesordnungspunkt ursprünglich Vertreter der beteiligten Firmen eingeladen waren, diese jedoch verhindert sind.

Er erläutert kurz, dass sich DI Lesky gemeinsam mit dem Gemeindevorstand bemüht hat, Firmen für die Umsetzung dieses Medialen Erscheinungsbildes der Marktgemeinde Lannach zu finden.

DI Lesky teilt den Mitgliedern des Gemeinderates mit, dass die Agentur „Josef und Maria“ damit beauftragt wurde, ein Konzept für ein einheitliches Erscheinungsbild der Marktgemeinde Lannach zu erarbeiten. Weiters berichtet er, dass diese Agentur viele namhafte Firmen und Konzerne betreut.

Anschließend stellt DI Lesky dem Gemeinderat dieses Konzept anhand einer PowerPoint-Präsentation und Bildtafeln vor.

GR Dr. Thaller findet es schade, dass dem Gemeinderat nicht mehrere Entwürfe präsentiert werden, sondern nur jene Umsetzungsmöglichkeit für die sich der Gemeindevorstand entschlossen hat.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass nur eine Agentur damit beauftragt wurde, diese jedoch mindestens 10 Entwürfe erarbeitet hat, welche im Rahmen einer Vorstandssitzung einer Beurteilung zugeführt wurden.

Auch GR Pinter findet es nicht in Ordnung, dass nur eine Variante vorgestellt wird und, dass der Gemeinderat bei der Wahl des neuen Erscheinungsbildes der Marktgemeinde nicht mitentscheiden durfte.

GR Scheiring behauptet, dass Projekte normalerweise in einem Ausschuss behandelt werden und dort 3 Vorschläge in die engere Wahl gezogen werden. Auch sie empfindet es nicht als richtig, dass in diesem Fall der Gemeindevorstand die Entscheidung alleine getroffen hat und die anderen Gemeinderäte nichts davon gewusst haben.

Daraufhin entgegnet GR Kienreich, dass vor allem die Vertreter der FPÖ nicht darüber informiert waren, da sie nicht Mitglieder des Gemeindevorstandes sind.

GR Steiner fragt an, in welcher Höhe sich die Kosten für die Erstellung des neuen Logos bewegen.

DI Lesky antwortet daraufhin, dass die Agentur hierfür etwa EUR 7.000,00 in Rechnung stellt.

GR Fröhlich äußert, dass es nicht als negativ angesehen werden soll, wenn der Gemeindevorstand etwas beschließt. Weiters erklärt er, dass er eine eigene Meinung hat, die er sowohl im Gemeindevorstand als auch im Gemeinderat vertritt und er sagt, dass er das neue Logo als passend und zeitgemäß empfindet und er es daher auch befürwortet hat. 

GR Scheiring meint nochmals, dass sie auch gerne die restlichen Entwürfe gesehen hätte und in die Entscheidung miteinbezogen worden wäre.

GR Dr. Thaller äußert, dass ihm das neue Erscheinungsbild der Marktgemeinde Lannach zwar gefällt, aber er meint, dass sich der gesamte Gemeinderat damit auch identifizieren können muss, was wiederum sehr schwierig ist, da weder Alternativen vorgestellt wurden, noch der Gemeindevorstand begründet hat, warum er sich dafür entschied. Weiters sagt er, dass er in diesem Zusammenhang ein gemeinschaftliches Auftreten sehr vermisst.

GR Haas bezieht sich auf die Präsentation von DI Lesky betreffend der Änderung des Pfeiles an den Hinweistafeln. Er meint, dass bestimmte Firmen damals die Wegweiser selbst bezahlt haben und er möchte wissen wie die Kosten nun bei einer Adaptierung geregelt werden.

Der Bgm. antwortet, dass es sich hierbei nur um einen geringen Aufwand handelt, da das neue Logo mittels Aufkleber an die Hinweistafeln angebracht wird.

DI Lesky erläutert, dass der Schriftzug auf den Wegweisern beibehalten wird und nur der Pfeil getauscht wird.

GR Pinter empfindet es als ungerecht, dass der Gemeindevorstand diese Entscheidung alleine getroffen hat und dem Gemeinderat nicht mehrere Entwürfe präsentiert wurden, obwohl der gesamte Gemeinderat das neue Erscheinungsbild der Marktgemeinde Lannach nach Außen vertreten muss.

Pkt. 8) Flächenwidmungsplanänderung „Gressenberger – Ninaus“:

Der Bgm. verliest ein Schreiben der Interessensgemeinschaft Gressenberger Andrea und Kurt, sowie Ninaus Manfred, Alois und Brigitte an die Marktgemeinde Lannach vom 14.02.2003 betreffend Wiederaufnahme des Flächenwidmungsplanänderungsverfahrens.

Anschließend ruft der Bgm. in Erinnerung, dass der Gemeinderat damals in der Endbeschlussfassung des Flächenwidmungsplanes die Grundstücke Ganster und Ninaus - Gressenberger usw. auf Grund einer Versagungsandrohung der Landesregierung aus dem Revisionsverfahren ausgeklammert hat, sodass der Flächenwidmungsplan rechtskräftig werden konnte. Zum Ansuchen der Interessensgemeinschaft Ninaus – Gressenberger vom 14.02.2003 wurde eine Stellungnahme, sowie ein Gutachten der Steiermärkischen Landesregierung eingeholt. Danach wurde der Raumplaner DI Pumpernig mit diesem Gutachten befasst und eine Stellungnahme eingeholt.

Der Bgm. bittet DI Lesky, dem Gemeinderat diese Stellungnahme zur Kenntnis zu bringen.

DI Lesky verliest die raumordnungsfachliche Stellungnahme vom 13. November 2003 des Raumplanungsbüros DI Pumpernig.

GR Steiner ersucht, den Mitgliedern des Gemeinderates auch das Lärmgutachten näher zu bringen.

GR Steiner teilt mit, dass in einer damaligen Planungsausschusssitzung das oben genannte Gebiet als nicht baulandwürdig behandelt wurde und auch in der Auflage des Flächenwidmungsplanes nicht als Bauland ausgewiesen worden ist. Weiters berichtet er, dass es danach einen Beschluss der ÖVP-Gemeinderäte dahingehend gab, dieses Gebiet als Bauland in den Flächenwidmungsplan aufzunehmen. Später wurde auf Grund einer Einwendung der Steiermärkischen Landesregierung festgestellt, dass dieses Gebiet nicht als Bauland ausgewiesen werden kann. Das wurde auch vom Gemeinderat mit Mehrheit beschlossen. Es wurde den Grundbesitzern Hoffnung gemacht und gesagt, dass die Möglichkeit bestünde diese Grundstücke später wieder in das Bauland aufzunehmen.

Weiters äußert GR Steiner, dass er diese Vorgangsweise als nicht korrekt empfindet und er sich dem Gutachten von DI Pumpernig nicht anschließen wird.

Der Bgm. antwortet daraufhin, dass es damals die Mehrheit des Gemeinderates befürwortet hat, diese Grundstücke in das Bauland aufzunehmen. Weiters äußert er, dass der Raumplaner ein Gutachten zu erstellen hatte, welches den gesetzlichen Richtlinien entspricht auch wenn es nicht im Sinne der Marktgemeinde Lannach ist und er leider das Ansuchen der Interessensgemeinschaft Ninaus – Gressenberger ablehnen muss.

GR Steiner behauptet, dass der Bgm. im Vorhinein gewusst hätte, dass eine Baulandsausweisung dieser Flächen nicht möglich ist.

Der Bgm. entgegnet, dass dies nicht der Wahrheit entspricht, sondern, dass sich der Gemeinderat damals bemühte, diese Grundstücke in das Bauland auzunehmen.

Der Bgm. stellt den Antrag, das Ansuchen der Familien Ninaus und Gressenberger im Sinne der Stellungnahme des Raumplaners abzulehnen. Die Gemeinderäte Pinter, Kienreich und Steiner enthalten sich ihrer Stimme, die restlichen 12 Gemeinderäte stimmen für den Antrag. 

Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 9) ESV Schlieb; Freigabe der finanziellen Mittel:

Der Bgm. berichtet, dass im Voranschlag 2004 EUR 10.000,00 für die Fertigstellung des Vereinshauses des ESV-Schlieb vorgesehen sind und bittet GR Lang um einen kurzen Bericht des derzeitigen Standes des Ausbaus.

GR Lang informiert den Gemeinderat darüber, dass das Haus bereits bezogen ist. Weiters teilt er mit, dass keinerlei Arbeitszeit verrechnet wurde, sondern nur die Materialkosten.

Der Bgm. bedankt sich bei GR Lang für seinen Bericht und seinen geleisteten Einsatz für den ESV-Schlieb.

Der Bgm. stellt den Antrag für die Freigabe der EUR 10.000,00 für den ESV-Schlieb gegen Vorlage von Rechnungen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 10) Asphaltierungsarbeiten Straße „Am Kaiserberg“; Freigabe der finanziellen Mittel:

Der Bgm. berichtet dem Gemeinderat, dass für die Asphaltierungsarbeiten der Straße „Am Kaiserberg“ EUR 15.000,00 im AOH des Voranschlags 2004 vorgesehen sind. Die Eigentümer und Benützer dieser Straße haben sich mit der Fa. Jandl darüber geeinigt, eine Kostenaufteilung zu treffen, damit eine Asphaltierung dieser Straße, welche häufig durch Unwetter in Mitleidenschaft gezogen wird, vorgenommen werden kann. 

Die Gesamtkosten für die Asphaltierung betragen EUR 70.000,00.

Der Bgm. schlägt vor, 30 % der Kosten für die Asphaltierung zu übernehmen, womit die Marktgemeinde Lannach einen Betrag in Höhe von EUR 12.000,00 zur Verfügung stellen müsste. Der Rest wird zwischen dem Bauunternehmen Jandl und den Bewohnern der Straße „Am Kaiserberg“ aufgeteilt. Des Weiteren berichtet der Bgm., dass bereits alle Unterschriften der Beteiligten zur Mitfinanzierung eingeholt wurden.

GR Scheiring erkundigt sich danach, ob es sich bei oben genannter Straße um eine Privatstraße handelt. Der Bgm. antwortet, dass diese Straße im Privatbesitz ist. 

Weiters fragt GR Scheiring an, ob es bei der Straße „Am Kaiserberg“ eine Beleuchtung gibt.

DI Lesky teilt ihr mit, dass bei den erwähnten Maßnahmen die Vorbereitungsarbeiten für eine Straßenbeleuchtung inkludiert sind, die Beleuchtung selbst ist vorerst aber nicht vorgesehen.

Des Weiteren meint GR Scheiring, dass bisher immer erst nach Abschluss der Asphaltierungsarbeiten um einen Zuschuss angesucht wurde.

Der Bgm. und DI Lesky entgegnen, dass die jetzige Vorgangsweise geübte Praxis ist.

GR Fröhlich fragt an, welche Konsequenzen eine Erhöhung der Kosten mit sich bringen würde.

Daraufhin antwortet DI Lesky, dass die Marktgemeinde Lannach insofern abgesichert ist, da es sich bei den angeführten Beträgen um Maximalbeträge handelt.

GR Ing. Doppelreiter äußert, dass Themen dieser Art immer im Bauausschuss behandelt wurden.

Der Bgm. antwortet, dass es sich in diesem Fall um keine Bauangelegenheit, sondern um eine Zuschussangelegenheit handelt.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Mitfinanzierung der Asphaltierungsarbeiten der Straße „Am Kaiserberg“ im Ausmaß von 30 %, jedoch maximal EUR 12.000,00, die Zustimmung zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Gerichtsverfahren Marktgemeinde Lannach – Fa. Preschan“:

Der Bgm. berichtet, dass es in diesem Zusammenhang am 15.01.2004 um 14:00 Uhr die letzte Tagsatzung gab, bei der ein Vergleich geschlossen wurde. 

Anschließend verliest DI Lesky ein Schreiben von Dr. Reinhard Hohenberg vom 19.01.2004, in welchem er zusammenfassend über oben genanntes Gerichtsverfahren berichtet.

GR Steiner erkundigt sich danach, wie hoch die Honorarnote von Dr. Hohenberg ist.

Der Bgm. antwortet, dass sie EUR 4.800,00 beträgt.

GR Dr. Thaller äußert, dass damals in diesem Zusammenhang ein Gutachten eingeholt wurde, wonach die Fa. Preschan EUR 11.000,00 an die Marktgemeinde Lannach bezahlen müßte.

Auf Grund einiger Unklarheiten informiert DI Lesky die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass sich der eingeklagte Betrag aus einem Haftrücklass in Höhe von ca. EUR 11.500,00, welcher im Laufe der nächsten Wochen ausbezahlt werden müsste und einer Überzahlung von ca. weiteren EUR 11.500,00 zusammensetzt.

GR Dr. Thaller möchte wissen, was damals als Beweggrund galt, Fa. Preschan tatsächlich zu klagen.

Der Bgm. antwortet daraufhin, dass es einen Gemeinderatsbeschluss dahingehend gab, eine Klage gegen Fa. Preschan einzubringen, ausgehend von einer Anzeige bei der Staatsanwaltsschaft, wobei jedoch ein Ermittlungsverfahren ergab, dass diese Angelegenheit nicht über die Staatsanwaltschaft zu klären ist.

GR Steiner berichtet, dass im Prüfungsausschuss darüber diskutiert wurde, ob man ein Gutachten einholen sollte, um herauszufinden, ob eine Klage sinnvoll wäre. Jedoch wurde dieser Vorschlag damals abgelehnt. 

DI Lesky äußert, dass seitens des vom Gericht beauftragten Sachverständigen die Rechnungskorrektur grundsätzlich bestätigt wurde, es jedoch einige Rechnungspositionen gibt, die sich im Nachhinein nicht eindeutig belegen lassen.

Der Bgm. informiert darüber, dass Fa. Preschan Lieferscheine nachgebracht hat, die zum Zeitpunkt der Schlussrechnung nicht vorgelegt wurden; diese wurden vom Sachverständigen nachträglich anerkannt.

GR Dr. Thaller möchte wissen, warum man nicht im Vorhinein versucht hat, sich mit Fa. Preschan außergerichtlich zu einigen.

Daraufhin entgegnet der Bgm., dass nur jene Dinge vollzogen wurden, die der Gemeinderat selbst beschlossen hat.

DI Lesky äußert, dass es wichtig wäre, durch eine genaue Prüfung aller Teilrechnung, künftig solche Fälle zu vermeiden.

GR Dr. Thaller erkundigt sich danach, ob es vor dem Prozess Gespräche über eine außergerichtliche Einigung zwischen der Markgemeinde Lannach und Fa. Preschan gab.

DI Lesky antwortet, dass dieser Fall zuerst über den AKV abgewickelt wurde, es dann zum Verfahren über die Staatsanwaltsschaft gekommen ist und es letztendlich zu einer Gerichtsverhandlung kam.

Der Bgm. meint, dass alle Entscheidungen die es diesbezüglich zu treffen galt, vom Gemeinderat getroffen wurden und, dass er selbst und alle anderen beteiligten Personen nur Vollzugsorgan waren.

GR Dr. Thaller ist der Meinung, dass sich die Marktgemeinde Lannach eventuell hohe Kosten ersparen hätte können, wenn im Vorhinein versucht worden wäre, eine außergerichtliche Einigung mit Fa. Preschan herbeizuführen.

Der Bgm. ruft in Erinnerung, dass einige Gemeinderäte Gespräche mit Herrn Preschan geführt haben und meint, dass er sich nicht weiter dazu äußern möchte.

GR Steiner erkundigt sich nach der Höhe der Begutachtungs- und Gerichtskosten.

Weiters ist er der Meinung, dass es sich damals um Beträge in Höhe von ATS 300.000,00 handelte und nun nur mehr von EUR 11.000,00 gesprochen wird. Er behauptet, dass der Haftrücklass nicht eingeklagt werden darf, da die Marktgemeinde Lannach diesen Betrag ohnehin bezahlen muss.

Der Bgm. erinnert sich zurück, mit welcher Freude der Prozess angestrebt wurde. 

Daraufhin meint GR Steiner, dass es im Prüfungsausschuss vorgeschlagen wurde, einen Gutachter für diesen Fall zu beauftragen.

Der Bgm. informiert den Gemeinderat über die anfallenden Kosten. Die Kosten für die Gutachtertätigkeit betragen EUR 18.000,00, wobei nur die Hälfte davon von der Marktgemeinde Lannach zu tragen sind. Weiters werden Gerichtskosten zu bezahlen sein, sowie EUR 4.800,00 für Rechtsanwalt Dr. Hohenberg.

Der Bgm. stellt den Antrag, dieses Verfahren im Vergleichswege anzuerkennen. Die Gemeinderäte Steiner, Fröhlich, Scheiring und Neckermann enthalten sich ihrer Stimme. Die restlichen 11 Gemeinderäte stimmen für den Antrag. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, die dafür anfallenden Kosten seitens der Marktgemeinde Lannach zu tragen.

GR Haas erkundigt sich nochmals nach den genauen Kosten.

Der Bgm. erklärt, dass EUR 4.800,00 Rechtsanwaltskosten, EUR 9.000,00 Gutachterkosten und Gerichtskosten in unbestimmter Höhe anfallen, die von der Marktgemeinde Lannach zu tragen sind.

GR Steiner enthält sich seiner Stimme. Die restlichen 14 Gemeinderäte stimmen für den Antrag. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Kündigung Gemeindewohnung Kaiserbergstraße 19 – Oetschmaier Wolfgang“:
Der Bgm. verliest ein Schreiben von Herrn Oetschmaier, in welchem er das Mietverhältnis mit der Marktgemeinde Lannach für die Gemeindewohnung Kaiserbergstraße 19 mit dem 31.12.2003 auflöst. Weiters ersucht er um Auszahlung seiner Kaution.

Der Bgm. erklärt, dass im Mietvertrag mit Herrn Oetschmaier eine 3-monatige Kündigungsfrist vereinbart ist. Des weiteren berichtet er, dass gegen Einbehaltung der Kaution, Herr Oetschmaier keinerlei Zahlungsrückstände aufweisen wird. 

Der Bgm. stellt den Antrag, das Kündigungsschreiben von Herrn Oetschmaier anzunehmen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Umbesetzung Mitgliederversammlung Reinhaltungsverband“:
Gemeindekassier Fröhlich berichtet, dass Herr Ing. Alfred Krämer sowie Herr Helmut Kormann mit Schreiben vom 11.12.2003 ihren Rücktritt aus der Mitgliederversammlung des RHV Unteres Kainachtal bekannt geben und übergibt dem Bgm. oben genannte Schriftstücke. Weiters informiert er, dass seitens der SPÖ-Fraktion Herr Karl Walter und Herr Wolfgang Sackl als neue Mitglieder der Mitgliederversammlung des RHV nominiert werden.

Der Bgm. stellt den Antrag, Herrn Karl Walter sen. und Herrn Wolfgang Sackl seitens der Marktgemeinde Lannach als neue Mitglieder in die Mitgliederversammlung des RHV zu entsenden. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Ferialarbeit für Schüler und Studenten“:
Gemeindekassier Fröhlich meint, dass heutzutage immer mehr Schüler und Studenten Schwierigkeiten haben, einen Ferialjob zu bekommen. Er ist der Meinung, dass die Marktgemeinde Lannach, Lannacher Betriebe finanziell unterstützen sollte, wenn diese bereit sind Ferialpraktikanten  einzustellen.

Weiters erklärt er, dass Lannacher Unternehmen mit einem Betrag von etwa EUR 230,00 pro Monat und Ferialpraktikant finanziell unterstützt werden könnten, jedoch maximal 3 Ferialpraktikanten je Unternehmen seitens der Marktgemeinde Lannach subventioniert werden sollten.

Voraussetzungen hierfür wären laut Gemeindekassier Fröhlich, dass es sich bei den Ferialpraktikanten um Schüler bzw. Studenten handelt, die seit mindestens 31.12.2003 ihren Hauptwohnsitz in Lannach haben und sich bei einem Lannacher Betrieb bewerben. Weiters muss von den Betrieben ein Nachweis erbracht werden, dass ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis mit dem Ferialpraktikanten bestand. Gemeindekassier Fröhlich begründet seinen Vorschlag damit, dass Lehrlinge im 1. Lehrjahr etwa EUR 460,00 verdienen und eine Förderung von EUR 230,00 genau 50 % dieses Verdienstes beträgt.

Der Bgm. meint, dass es nicht sinnvoll ist, die Förderung auf maximal 3 Ferialpraktikanten pro Unternehmen zu beschränken, da eventuell einige Betriebe dazu bereit sind mehrere Jugendliche einzustellen. Weiters ist er der Meinung, dass eine Förderung in Höhe von EUR 200,00 pro Ferialpraktikant und Monat ausreicht.

Der Bgm. präzisiert den Antrag, Lannacher Betriebe, die sich dazu bereit erklären Schüler und Studenten mit Hauptwohnsitz in Lannach als Ferialpraktikanten einzustellen, mit einem Betrag in Höhe von EUR 200,00 pro Monat und Ferialpraktikant seitens der Marktgemeinde Lannach zu unterstützen. Die Beschäftigungszeit muss jedoch mindestens 4 Wochen betragen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 20:40 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 13 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
................................................................


Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
................................................................


Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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